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Ihre Anfrage  

 

1. Was schlägt die Stadtverwaltung vor, um den Kameraden der FFW die un-

gehinderte Zufahrt zum Feuerwehrgerätehaus und zu den Parkplätzen zu 

ermöglichen? 

2. Ist es möglich, die bisherige Lichtsignalanlage (LsA) an den Lichtsignalan-

lagenmast der Feuerwehr zu verlegen oder an den LsA- Mast der Feuerwehr 

eine entsprechende Verkehrsampel anzubringen, die mit der anderen Am-

pel zeitverzögert schaltet? 

3. Welche finanziellen Kosten wären mit einer Versetzung der Lichtsignalan-

lagen verbunden und in welchem Zeitraum wäre dies umsetzbar? 

 

beantworte ich Ihnen insgesamt wie folgt: 

 

Die Lichtsignalanlage (LSA) Erfurter Straße/Kühnhäuser Straße in Mittelhau-

sen ist in der bestehenden Form einschließlich des Vorquerschnitts zur Frei-

haltung der Feuerwehrausfahrt seit 1998 in Betrieb. Die beschriebenen Prob-

leme wurden mit der Meldung vom 06.06.2020 erstmalig vorgetragen. 

Bei der aufgeführten Wartezeit von zwei Minuten in der Zufahrt Kühnhäuser 

Straße ist davon auszugehen, dass es sich um einen seltenen Ausnahmefall 

handelt, der auftreten kann, wenn ein Bus die LSA passiert hat, ohne dass das 

zugehörige Datenfunktelegramm mit der Abmeldung an der LSA registriert 

wurde. Im Normalfall beträgt die maximale Wartezeit für die Kühnhäuser 

Straße 50 Sekunden. 

 

Straßenverkehrsrechtlich wird mittels Verkehrszeichen auf die Freihaltung 

der Feuerwehrausfahrt hingewiesen. Das beschriebene Verhalten einzelner 

Fahrzeugführer, welche offenbar trotz mündlicher Aufforderung der Pflicht 

zur Freihaltung der Zufahrt nicht nachkamen, widerspricht den sich aus der 

Straßenverkehrsordnung (StVO) ergebenden Pflichten und ist schlichtweg 

inakzeptabel. 
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Sehr geehrter Herr Neuhaus, Erfurt,  
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Einem solchen verkehrswidrigen und ignoranten Verhalten mit technischen Mitteln entgegen-

zuwirken, ist im Regelfall schwierig. Im konkreten Fall wäre es jedoch grundsätzlich möglich, die 

Fahrzeuge aus Richtung Kühnhäuser Straße bereits am vorgelagerten Signalquerschnitt anzuhal-

ten und koordiniert auf das Hauptsignal starten zu lassen. Hierfür sind allerdings eine Überar-

beitung der Steuerungslogik sowie die Ergänzung eines Anforderungsdetektors erforderlich. An-

gesichts des Alters der LSA ist darüber hinaus die Erneuerung des LSA-Steuergerätes unumgäng-

lich. 

Der Ablauf würde durch eine solche Änderung insgesamt etwas träger, was am konkreten Kno-

tenpunkt jedoch akzeptabel ist. Es muss jedoch auch erwähnt werden, dass im Falle der be-

schriebenen Steuerungsanpassung zwar Vorteile für die Anfahrt zur Feuerwehr aus Richtung Er-

furter Straße entstehen, sich jedoch die positiven Effekte bei einer Anfahrt aus Richtung Kühn-

häuser Straße in Grenzen halten. 

 

Die beschriebenen Änderungen setzen finanzielle Ressourcen und personelle Kapazitäten vo-

raus, die derzeit im Tiefbau- und Verkehrsamt nicht vorhanden sind. Das Tiefbau- und Verkehrs-

amt hat daher in einem ersten Schritt die verkehrsregelnde Beschilderung noch etwas optimiert, 

um die Feuerwehrzufahrt gegenüber den Verkehrsteilnehmern deutlicher zu machen. 

Das Anliegen wird in der Planung des Haushaltes 2021/2022 berücksichtigt. Insofern muss ehr-

licherweise gesagt werden, dass mit einer Realisierung frühestens im Laufe des Jahres 2021 zu 

rechnen ist, vorausgesetzt die entsprechenden Mittel stehen zur Verfügung. Bis zu diesem Zeit-

punkt sind die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr gehalten, Verstöße gegen die StVO zur 

Anzeige zu bringen. Der Ausfahrtbereich der FFW Erfurt-Mittelhausen ist verkehrsorganisato-

risch eindeutig und klar geregelt. Verstöße dagegen müssen geahndet werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

A. Bausewein 
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